
BSG: Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V
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1. Die mit einem Hilfsmittel (hier: PC, Notebook) zu fördernde 
Schulfähigkeit ist als allgemeines Grundbedürfnis des täglichen Lebens 
i. S. d. § 33 SGB V anzusehen, solange der Schüler entsprechend den 
landesrechtlichen Regelungen der allgemeinen Schulpflicht unterliegt.

2.     Sind diese Voraussetzungen erfüllt, fällt die Gewährung des Hilfsmittels 
in die Leistungspflicht der GKV, andernfalls wird sie als 
Eingliederungshilfe nach den §§ 39 ff. BSHG vom zuständigen 
Sozialleistungsträger gewährt.

(LSG Baden-Württemberg – L 4 KR 2977/01)

Tatbestand:

 Der 1976 geborene, bei der beklagten Krankenkasse (KK) versicherte 
Beigeladene ist seit seiner Geburt blind und spastisch gelähmt. Er besuchte 
zunächst bis zur 9. Klasse eine Blindenschule und danach mehrere 
Regelschulen, wobei er nach dem Realschulabschluss im August 1997 auf 
ein Gymnasium wechselte. Im Juni 2000 legte er das Abitur ab. Seit dem 
Wintersemester 2000/2001 studiert er Psychologie. Zu Hause und in der 
Schule wurde er durch einen Zivildienstleistenden unterstützt. 

 Anlässlich des Wechsels von der Blindenschule auf eine Regelschule im 
August 1993 wurde der Beigeladene vom klagenden Sozialhilfeträger für den 
Schulunterricht und die Hausaufgaben mit zwei behinderungsgerechten 
Computeranlagen nebst Zubehör ausgestattet. Der damalige 
Erstattungsstreit endete mit einem Vergleich, in dem sich die Beklagte 
verpflichtete, an den Kläger 34.462,91 DM zu zahlen. 

 Während des 10. Realschuljahres beantragte der Beigeladene Ende 1996 bei 
der Beklagten die Versorgung mit einem Notebook-PC für Blinde (Braillex 
Compact), einem Texterkennungssystem (Readmaster 2 Private), jeweils mit 
Einführungskursen zur Bedienung der Hard- und Software, sowie mit einer 
Textausgabeeinrichtung in Blindenschrift (Braillex 2 D-Screen). Zur 
Begründung führte er aus, die vorhandenen Geräte genügten den erhöhten 
Anforderungen der 10. Realschulklasse sowie der anschließenden Klassen 
11 bis 13 des Gymnasiums in mehreren Fächern nicht mehr. Der Austausch 
des vorhandenen Geräts Notex 40 gegen das Braillex Compact sei 
notwendig, weil der von dem Hersteller in Aussicht gestellte Mathematikeditor 
nur mit dem neuen Gerät betrieben werden könne. Mit dem Mathematikeditor 
könnten verschiedene Mathematikschriften unterrichtsgerecht konvertiert 
werden. Eingehende Brailleschrift werde in reguläre Schwarzschrift 
übertragen, die ausgedruckt werden könne und auf einem Monitor für die 
Lehrkräfte zu lesen sei. Eine Aufrüstung der vorhandenen Geräte sei nicht 
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Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklagten ist begründet. Die Vorinstanzen haben der Klage 
zu Unrecht stattgegeben. Die Beklagte ist zur Kostenerstattung nicht 
verpflichtet. 

 Rechtsgrundlage des Erstattungsbegehrens ist § 104 Abs 1 Satz 1 SGB X: 
"Hat ein nachrangig verpflichteter Leistungsträger Sozialleistungen erbracht, 
ohne dass die Voraussetzungen von § 103 Abs 1 SGB X vorliegen, ist der 
Leistungsträger erstattungspflichtig, gegen den der Berechtigte vorrangig 
einen Anspruch hat oder hatte, soweit der Leistungsträger nicht bereits selbst 
geleistet hat, bevor er von der Leistung des anderen Leistungsträgers 
Kenntnis erlangt hat". Der geltend gemachte Erstattungsanspruch steht dem 
Kläger danach nicht zu. Er hat zwar den Beigeladenen im Wege der 
Eingliederungshilfe (§ 40 Abs 1 Nr 2 Bundessozialhilfegesetz <BSHG>) als 
im Verhältnis zum Krankenversicherungsträger grundsätzlich nachrangiger 
Sozialleistungsträger (§ 2 BSHG iVm § 39 Abs 5 BSHG) mit Hilfsmitteln im 
Wert von 37.594,96 EUR ausgestattet. Die Beklagte war aber im Verhältnis 
zum Kläger nicht vorrangig verpflichtet, den Beigeladenen hiermit zu 
versorgen. Vielmehr war eine Leistungspflicht der Beklagten zu verneinen. 

 Nach § 33 Abs 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung 
mit Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der 
Krankenbehandlung zu sichern (1. Variante), einer drohenden Behinderung 
vorzubeugen (2. Variante, die erst zum 1. Juli 2001 in das SGB V eingefügt 
worden ist) oder eine Behinderung auszugleichen (3. Variante), soweit die 
Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens 
anzusehen oder nach § 34 Abs 4 SGB V ausgeschlossen sind. Der 
erkennende Senat hat bereits mehrfach (BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 22 und 
Nr 26; stRspr) entschieden, dass ein behinderungsgerecht ausgestatteter PC 
als Hilfsmittel der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Betracht 
kommt. Dies gilt ebenso für ein Notebook (bzw Laptop), das für den 
Behinderten im Vergleich zum stationären PC noch vielfältiger einsetzbar ist 
(BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 40). 

Dem Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X steht aber entgegen, dass der 
Beigeladene die Hilfsmittel für den Besuch der 10. Realschulkasse sowie der 
gymnasialen Oberstufe in Regelschulen und zur Teilnahme an dem dort 
angebotenen Unterricht erhalten hat, ohne noch der Schulpflicht zu 
unterliegen. Damit diente die Hilfsmittelversorgung nicht der Erfüllung eines 
allgemeinen Grundbedürfnisses des täglichen Lebens, einer 
ungeschriebenen Einschränkung der Leistungspflicht nach § 33 SGB V. 

Die Rechtsprechung hat Mittel, die nicht unmittelbar an der Behinderung 
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